  September 2003
Titel: Radarkommission legt Endbericht vor

Am 2. Juli 2003 hat die 17-köpfige Expertenkommission, die seit September letzten Jahres die Anerkennung von Strahlenopfern in Bundeswehr und Nationaler Volksarmee (NVA) geprüft hat, den Abschlussbericht an den Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages übergeben. Sie schlägt eine Mischung aus Gruppenlösung und Einzelfallprüfung vor und übt vehemente Kritik an der bisherigen Bescheidungspraxis der Verwaltung. Zumindest für die Geschädigten, die bis ungefähr 1985 an Radargeräten bei Bundeswehr und NVA tätig waren, besteht damit wieder Hoffnung auf eine Anerkennung.

Die Umsetzung der Empfehlungen im Abschlussbericht in die Bescheidungspraxis bleibt noch abzuwarten und ist eine politische Entscheidung. Staatssekretär Walter Kolbow hat bereits angekündigt, dass das BMVg auf Basis des Berichts unverzüglich handeln werde. Der Verteidigungsausschuss hat eine Stellungnahme des BMVg erbeten und wird über die Gesamtthematik nach der parlamentarischen Sommerpause beraten. Im Rahmen des Endberichts wird eine gerätespezifische Differenzierung sowohl nach Verursachungsarten (Strahlenarten) als auch nach Zeitabschnitten vorgenommen. Darüber hinaus findet eine Unterscheidung zwischen Angehörigen der Bundeswehr und der ehemaligen NVA statt, wobei aber grundsätzlich in beiden Fällen ein entsprechendes Vorgehen vorgeschlagen wird.

a) Röntgen-Störstrahlung: Die Röntgen-Störstrahlung, die als Abfallprodukt bei der Erzeugung der Radarstrahlung (Hochfrequenz-Strahlung) entsteht, wird als wesentlichste Ursache für strahlenbedingte Erkrankungen bei den Antragstellern benannt. Im Bericht wird eine Gliederung in drei Phasen beim Umgang mit Störstrahlern in Radarwaffensystemen für Bundeswehrangehörige vorgenommen. Als grundsätzliche Voraussetzungen für eine Anerkennung gelten folgende Merkmale:

1. Als qualifizierende Krankheiten sind die malignen Tumore (bösartige Krebserkrankungen) – mit Ausnahme der Chronisch Lymphatischen Leukämie – anzusehen, sowie Augen-Katarakte (Trübung der Augenlinse).

2. Voraussetzung sind ärztlich bestätigte Diagnosen mit pathologisch-histologischem Befund. Globale Krankheitsbezeichnungen reichen insofern nicht aus.

3. Die Latenzzeiten, d.h. die Zeiten zwischen Beginn der Strahlenexposition und Manifestation des Tumors, müssen für solide Tumore mindestens fünf Jahre, für Leukämie und Knochensarkome mindestens 2 Jahre betragen.

1. Phase: Zeit bis 1975: Bis 1975 sind kaum Messungen zur Ortsdosisleistung und keine personenbezogenen Dosiswerte vorhanden. Eine zuverlässige oder auch nur obere Abschätzung der Exposition durch Röntgenstörstrahlung wird rückwirkend – wie bisher geschehen - für nicht möglich erachtet. Deshalb ist zu raten, von der Aufnahme weiterer Untersuchungen abzusehen.

Für die in dieser frühen Phase bei der Bundeswehr Beschäftigten empfiehlt die Kommission bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Gruppenlösung. D.h., bei bestimmten Tätigkeitsprofilen und den o.g. qualifizierten Erkrankungen sollte eine generelle Anerkennung erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine gerätespezifische Unterscheidung vorgenommen wird. Während Bundeswehrangehörige, die in dieser Zeit am SGR-103 (Rundsuchradargerät der Marine) tätig gewesen sind, schon eine Anerkennung erhalten sollen, wenn sie die obigen Bedingungen 1-3 erfüllen, kommt für Personen, die an anderen Radargeräten tätig waren, eine Anerkennung regelmäßig in Betracht, wenn sie noch folgende Voraussetzungen zusätzlich erfüllen:
- wenn sie als Techniker/Mechaniker oder Bediener (Operator) tätig waren und
- bekannte maximale Betriebsspannungen der Radargeräte vorlagen, die nur bestimmte Tumorerkrankungen zur Folge haben konnten, wobei diese Voraussetzung mittels einer tabellarischen Übersicht konkretisiert wird.

2. Phase: Zeit von 1975 bis 1985: Die Zeit von ca. 1975 bis 1985 sehen die Experten als Übergangsperiode an, in der erste Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. Dabei muss die Phase 2 für jedes Radargerät/Waffensystem spezifisch ermittelt werden. Hier empfiehlt die Kommission insoweit das weitere Vorgehen im Rahmen einer Einzelfallentscheidung unter individueller Abschätzung der Belastung aufgrund vorliegender Strahlenmesswerte. Nur wenn keine oder eine zu geringe Zahl an Messungen für das spezifische Radargerät vorliegt, soll analog der Phase 1 vorgegangen werden.

3. Phase: Zeit nach 1985: Nach 1985 scheiden Anerkennungen aus.

Angehörige der ehemaligen NVA: Für Radargeräte der ehemaligen NVA empfehlen die Experten prinzipiell ein analoges Vorgehen, wobei im Ergebnis die Radargeräte der NVA generell der Phase 1 zuzuordnen seien, da insoweit zu wenig Messergebnisse vorliegen würden.

b) Radioaktive Leuchtfarben: Es wird festgestellt, dass Radium-Leuchtfarbe primär ein Problem der Bundeswehr war, mithin ehemalige Angehörige der NVA nicht betroffen sind. Dabei geht die Kommission bei der Sachverhaltsermittlung von einer Untergliederung in zwei Zeiträume aus.

Zeitraum bis 1980: Bis 1980 wurden danach radiumhaltige Leuchtfarben weit verbreitet eingesetzt und eine Erneuerung fand durch Auskratzen, Abschmirgeln und z.T. Wiederauftragen ohne adäquate Strahlenschutzvorkehrungen statt. Als verursachte Erkrankungen kommen vorrangig Knochenkrebs und ggf. Lungenkrebs in Betracht, wobei die Kommission die individuelle Ermittlung der Strahlenbelastung über ein spezielles Messverfahren empfiehlt. Auch hier wird damit grundsätzlich weiterhin die Einzelfallbescheidung die regelmäßige Folge sein.

Zeitraum ab 1980: Ab 1980 hält die Kommission das Risiko einer Radium-Inkorporation für gering, mithin scheiden Anerkennungen im Regelfall aus.

c) Hochfrequenzstrahlung (HF): Der Endbericht stellt fest, dass nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand die HF-Strahlung nicht als krebsauslösend angesehen werden kann, hier lediglich mögliche thermische Wirkungen in Betracht kommen und bei hohen Leistungsdurchflussdichten es zu einer Trübung der Augenlinse (Katarakt) kommen kann. Eine Anerkennung dieser Erkrankung kommt darüber hinaus nur bei Radarmechanikern und Bedienern (Operator) in Betracht. Entscheidend ist insoweit eine Überexposition, wobei der Endbericht eine Kategorisierung nach Einsatzorten und Waffensystemen vornimmt.
Zur ersten Kategorie mit dem Risiko einer hohen Überexposition zählen Arbeitsplätze in geringer Entfernung von Dauer-Radarantennen (Dauerstrich-Radaranlagen) und leistungsstarken Rundsuchradarantennen sowie Arbeitsplätze in geschlossenen Räumen, in denen die Möglichkeit der Reflektion der Strahlung an der Gebäudestruktur nicht ausgeschlossen werden kann (z.B. Reparaturhallen). Zu den Radarsystemen mit einem beträchtlichen Risiko wird das Waffensystem HAWK und in geringerem Maße auch NIKE gezählt.

Es bleibt zu hoffen, dass die aufgezeigten Mängel in der künftigen Bescheidungspraxis beseitigt werden, insbesondere sollten die Antragsteller besser in das Verfahren einbezogen werden, kein pauschaler Ausschluss von Erkrankungen (z.B. Hodentumore) ohne eindeutige wissenschaftlich Grundlage mehr erfolgen und auch eine Ungleichbehandlung von Antragstellern nach (Beschäftigungs-) Status unterbleiben.

Es muss jetzt endlich ohne weitere Verzögerungen eine großzügige und unbürokratische" Lösung geben, damit nicht nur noch die Hinterbliebenen von der Anerkennung etwas haben. Derzeit sterben vier bis fünf Betroffene monatlich. Der Endbericht kann unter der folgenden Internetadresse heruntergeladen werden: 


                                http://www.mhirtz.de/Radar/196.pdf   

